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Donauwörth, den 13.11.2023 

 

 
Eingruppierung der Geschäftsstellenverwalter bzw. der Beschäftigten in Serviceein-
heiten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften Umsetzung der Urteile des BAG vom 9. 
September 2020 – 4 AZR 195/20 – und – 4 AZR 196/20 – 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
 
mit großem Wohlwollen haben wir zur Kenntnis genommen, dass für die Serviceeinheiten an 
den Dienststellen nun die Möglichkeit einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9a geschaf-
fen wurde.  
 
In der Folge entstanden an vereinzelt Diskussionen bei der Umsetzung dieser Möglichkeit. 
Die ABB zeigt sich davon irritiert, da nach unserer Einschätzung von den Geschäftsstellen-
mitarbeitenden der Bewährungshilfe schwierige Tätigkeiten im Sinne der Protokollerklärung 
Nr. 3 zu Nr. 12.1 Teil II TV-L-EntgeltO zu mindestens 5% in der Regel ausgeführt werden.  
 
Die in der Protokollerklärung unter 3. h) angeführte Tätigkeit der 
 
Beantwortung von Sachstandsanfragen und Auskunftsersuchen formeller Art sowie 
die Überwachung von Akteneinsichten in patentgerichtlichen Verfahren, Führung von 
Haftlisten 
 
werden unserer Einschätzung nach flächendeckend von den Servicekräften vor Ort  
ausgeführt.  
 
Wir regen deshalb an, sich in der Kollegenschaft für eine Höhergruppierung auszusprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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